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DIE PROGRAMMSCHIENEN

Bereits mit Sendestart betreut das Freie Radio Freistadt 10 regelmäßige Sendungen im Wochenrythmus, die von einzelnen Engagierten, Programmgruppen und Kulturvereinen aus der Region gestaltet werden. 

In der übrigen Programmzeit werden Wiederholungen sowie Musik gesendet.

Das Programmschema ist in Arbeit wird mit den dazukommenden Sendungen bzw. Sendeschienen erweitert und angepasst. Schwerpunkte wie "Grenzüberschreitende Programmschienen" und der "Regionale Wirtschaftskanal" sind in diesem Schema noch nicht berücksichtigt.

Aktuelles Programm zum Sendestart (Stand 8. März 2005):
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Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
00000600 | Nachtmuslk | Nachtmusk | Nachtmusik Nachmusik Nachmusik Nachmusik Nachmusik
06000800 | Morgenmusik | Morgenmusk | Morgenmusk | Morgenmusk | Morgenmusik | Morgenmusk | Morgenmusik
08000900 | Volksmusk | Volksmusk | Volksmusk | Volksmusk | Volksmusk | Volksmusk | Volksmusk
09001000 | Senlorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio
10.00-11.00 | peutschsprachige | Deutschsprachige | Deutschsprachige | Deutschsprachige | Deutschsprachige | Deutschsprachige | Deutschsprachige |
1001200 Schiager Schiager Schiager Schiager Schiager Schiager Schiager
1200-13.00

arerrevrr L Kiassik Kiassik Kiassik Kiassik Kiassik Kiassik
14001500 | Senlorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio | Seniorenradio
15001600 | Radius1066 | Radius1066 | Radius1066 | Radius1066 | Radius1066 | Radius1066 | Radius1066
16.00-17.00
1700-18.00
1800-19.00

—7301a00 | MUscNonstop | MuscNonstop | MusicNonsiop | MusicNonstop | MuscNonstop | MusicNonstop | Music Norstop
1800-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00 Kulturstunde
20002100 | BACKRADIO WOAST [ CafeMulatschag | JazzAlive | Radio Digital Mitfeiner Kiinge
2100200 Live aus der
22002300 | Music Nonstop | Hart auf Sendung| World Music Jazz Digital Night Region Alternative Music





Orange und Rosa: Redaktionelle Sendungen, moderierte Musiksendungen
Blau: Musikprogramm, Playlisten

Programmkoordination: Harald Freudenthaler

Redaktionsstatuten der Freier Rundfunk Freistadt GmbH

Das Redaktionsstatut der Freier Rundfunk Freistadt GmbH garantiert die Unabhängigkeit der redaktionellen Mitarbeiter gemäß § 21 PrR-G.

Grundlage des Redaktionsstatutes sind die Programmgrundsätze der Freier Rundfunk GmbH, die Programmrichtlinien sowie die Charta der Freien Radios Österreich in der beigefügten Fassung.

§1 

Herausgeberin des Freien Radio Freistadt ist die Freier Rundfunk Freistadt GmbH.

§2

Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH verpflichtet sich zu einem umfassenden Programm, das Information, Unterhaltung, Kunst und Kultur, sowie BürgerInnenbeteiligung und Lokalität beinhaltet. 

§3

Es sollen künstlerische, geistige, politische und gesellschaftliche Strömungen aus dem regionalen Bereich reflektiert und damit ein Diskussionsforum über Radio geschaffen werden.

§4

Ziel der Freier Rundfunk Freistadt GmbH ist die Sicherung von Meinungsvielfalt und Pluralität. Innenpluralität ist garantiert durch wechselnde ProgrammmacherInnen. Auch die Mitarbeit immer neuer Redaktionsmitglieder und die damit einhergehenden internen Diskussionen sind Garant für eine sich immer erneuernde Meinungsvielfalt.
§5

Alle Programmelemente sind im Sinn der österreichischen Bundesverfassung und im Einklang mit der österreichischen Rechtsordnung zu gestalten. Die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information ist nur insoweit beschränkt als dies die geltenden Gesetze vorsehen. 

§6

Für die Programmarbeit bei der Freier Rundfunk Freistadt GmbH sind die geltenden Bestimmungen des Mediengesetzes, des Privatradiogesetzes oder andere gesetzliche Bestimmungen gültig.

§7

Bei der Sendungsgestaltung ist insbesondere der §16 Pr-G Abs. 3-4 des Privatradiogesetzes zu beachten, demzufolge Sendungen keine pornographischen oder gewaltverherrlichenden Inhalte haben dürfen sowie im Hinblick auf ihre Aufmachung und ihren Inhalt die Menschenwürde und die Grundrechte anderer achten müssen und nicht zu Hass auf Grund von Rasse, Geschlecht, Religion und Nationalität aufstacheln dürfen. Ein Grundsatz bei der Sendegestaltung ist es, niemand auf Grund seiner Herkunft oder seines Geschlechtes zu diskriminieren.

§8

Bei der Programmgestaltung ist vor allem darauf zu achten, dass in jedem Fall die Würde des Menschen gewahrt bleibt, dass die Privatsphäre des einzelnen nicht verletzt und dass generell dem Gebot fairer Vorgangsweisen entsprochen wird.

§9

Berichte und Informationen sind mit der gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Es gelten die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit.

§10

Die Sendungen  der Freier Rundfunk Freistadt GmbH entsprechen dem Grundsatz der Nichtkommerzialität. Werbung für wahlwerbende Gruppen ist unzulässig. Namensnennungen von Firmen oder bestimmten Produkten sind zu vermeiden. 

§11

Die Unabhängigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Freiheit der journalistischen Berufsausübung aller journalistischen MitarbeiterInnen bei der Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben wird von der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zugesichert.

Charta der Freien Radios Österreichs

Grundsätze des Verbandes freier Radios Österreich

Freies Radios sind unabhängige, gemeinnützige, nicht-kommerzielle und nicht auf Profit ausgerichtete Organisationen, die einen allgemeinen und freien Zugang zu Sendeflächen für Rundfunkveranstaltungen garantieren und bereit stellen, um die freie Meinungsäußerung zu fördern. Als drittes Standbein in der Medienlandschaft neben öffentlichrechtlichem und kommmerziell-privatem RundfunkveranstalterInnen erweitern Freie Radios die Meinungsvielfalt. 

Offenheit / Public Access

Freie Radios geben allen Personen und Gruppen innerhalb des gesetzlichen Rahmens die Möglichkeit zur unzensierten Meinungsäußerung und Informationsvermittlung. Vorrang haben dabei ethnische Minderheiten und solche Personen und Gruppen, die wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung oder sexistischen und rassistischen Diskriminierung in den Medien kaum oder nicht zu Wort kommen. 

Partizipation

Freie Radios stellen Trainings-, Produktions- und Verteilungsmöglichkeiten zur Verfügung; sie ermutigen und fördern die lokale Szene und laden zur aktiven Beteiligung ihrer HörerInnen ein. 

Gemeinnützigkeit / Nichtkommerzialität

Freie Radios unterliegen dem Prinzip der Gemeinnützigkeit. 

Die Tätigkeit ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und verfolgt das Prinzip eines werbefreien Radios ohne kommerzielle Produktwerbung. 

Um die Existenz und Unabhängigkeit gewährleisten zu können, braucht es eine Diversifizierung der Einnahmequellen. Die Finanzierung erfolgt unter anderen durch Eigenleistungen, Förderungen, Spenden oder auch Sponsoring. 

Transparenz / Organisation

In Freien Radios sind die Organisation und die Auswahlkriterien für Sendeinhalte durchschaubar und nachprüfbar zu halten. 

Die TrägerInnen freier Radios handhaben ihr Management, ihre Programmgestaltung und ihre Beschäftigungspraxis so, dass sie jede Form der Diskriminierung ausschließt; sie sind dabei gegenüber allen UnterstützerInnen, dem Personal und den freiwilligen MitarbeiterInnen offen und verantwortlich. Sie fördern die Mitwirkung von Frauen in allen Bereichen. 

Lokalbezug

Freie Radios verstehen sich als Kommunikationsmittel im lokalen und regionalen Raum und unterstützen die regionale Entwicklung. Damit fungieren freie Radios unter anderem auch als fördernde Plattformen für regionalbezogene Kunst- und Kulturschaffende in denen es für KünstlerInnen Auftritts- und Verbreitungsmöglichkeiten gibt. Es soll auch eine Auseinandersetzung mit überregionalen Themen stattfinden. Freie Radios arbeiten aktiv zusammen, z.B. durch Programmaustausch. 

Unabhängigkeit

Freie Radios sind im Besitz, in der Organisationsform, in der Herausgabe und in der Programmgestaltung unabhängig von staatlichen, kommerziellen und religiösen Institutionen und politischen Parteien. 

Anspruch

Freie Radios fördern eine selbstbestimmte, solidarische und emanzipatorische Gesellschaft. Sie treten für freie Meinungsäußerung, Meinungsvielfalt, Gleichberechtigung, Menschenwürde und Demokratie ein. 

Linz, Februar 2003

Programmkonzept - aus dem lizenzantrag

Die drei Säulen des Programms

Den Medienmarkt in Freistadt/Unteres Mühlviertel betrachtend mit den ORF-Programmen, Liferadio auf dem Rundfunk-Sektor und den OÖ Nachrichten bzw. der Mühlviertler Rundschau am Printsektor ist die Konzeption eines Freien Radios im Sinne von Meinungsvielfalt bzw. eines außenpluralistischen Systems als ideale Ergänzung zu betracht.

Ein Freies Radio hat im ländlichen Raum andere Aufgaben zu erfüllen als in den Ballungszentren. Durch das geringere mediale Angebot sind die „Kommunikationslücken“ wesentlich größer, das Publikum ist nicht so ausdifferenziert wie in den Ballungszentren. Das Programm muss daher auf diese Rahmenbedingungen berücksichtigen. Es ist eine eigene Programmsteuerung mit eigenem Musikmix und eigenen Programmelementen geplant.

Grundsätzlich handelt es sich um ein Freies Radio mit einem 24 Stunden Betrieb. Kernmerkmale werden der Offene Zugang als besonderes Mittel der lokalen Bürgerbeteiligung bzw. der Sicherung der Kommunikationsfreiheit mit besonderer Förderung ethnischer, kultureller oder sozialer Minderheiten, dem Bildungs- und Kulturkanal als Einbindungsinstrument für die Institutionen und die Redaktion/Grenzüberschreitende Projekte mit PartnerInnen in Tschechien sein.

Erste Säule ist der Offene Zugang. Die Erfahrungen in Liezen, im Salzkammergut oder auch beim Projekt waelderrauschen im Rahmen des Festivals der Regionen 2001 zeigten, dass aufgrund der Konzentration der Medieninfrastrukturen auf die Ballungszentren das zusätzliche Angebot im ländlichen Raum in besonderem Masse angenommen wird. In den ländlichen Gebieten existiert ein höherer „Organisierungsgrad“, das Vereinsleben hat einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Ziel ist es, für dieses Vereinsleben eine Kommunikationsplattform im Rundfunk/Internet zu schaffen.

Regionalentwicklung soll in diesem Zusammenhang heißen, zu dezentralisieren und autonome Strukturen zu unterstützen. Der Studioverbund, bereits bei Radio FRO konzeptionell und praktisch umgesetzt (die Kapu Radio Show wird live aus dem KAPU-Tonstudio gesendet) soll hier verstärkt Anwendung finden durch Aufbauarbeit vom Sender.

Dadurch sollen einerseits Zugangsbarrieren, die durch die größeren Entfernungen im ländlichen Raum und die schlechterer Erreichbarkeit aufgrund des z.T. dürftigen öffentlichen Verkehrsnetz entgegengewirkt werden. Andererseits wird so die lokale Einbindung und Identifikation durch Außenstudios etwa in Bad Leonfelden oder Pregarten auch infrastrukturell dargestellt. Die damit einhergehende lokale Präsenz macht das Radio nicht nur in einer Sendezentrale erlebbar.

Mit dem Verein Alte Schule Gutau, dem Programmkino Freistadt (Local-Bühne Freistadt) oder dem Roten Kreuz wurden neben weiteren UnterstützerInnen Partner gefunden, die eine Einbindung des lokalen kulturellen und sozialen Lebens gewährleisten können (siehe Anhang).

Zweite Säule wird nach dem Vorbild in Linz der Kultur- und Bildungskanal sein. Dadurch wird Institutionen, die über keine ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zur Programmschöpfung verfügen, ermöglicht werden, die Kommunikationsplattform zu nützen. In Rahmen von Kooperationen zwischen Einrichtungen wie dem Kulturzentrum Bruckmühle in Pregarten und der Freier Rundfunk Freistadt GmbH erstellen MitarbeiterInnen des Radios Beiträge zu aktuellen Programmen. Entsprechend dem Einzugsgebiet werden die behandelten Themen auch Kulturtourismus oder Landwirtschaft behandeln. Im Finanzierungskonzept ist eine Liste potentieller Partnerinstitutionen angeführt.

Drittes Standbein wird das redaktionelle Programm darstellen. Die Darstellung des öffentlichen Lebens im Verbreitungsgebiet ist Auftrag der Redaktion, insbesondere in den durch die beiden anderen Säulen noch nicht abgedeckten Bereiche.

Durch Kooperationen mit dem Freien Radio Salzkammergut und Radio FRO wird der Bereich von Landes-/Nationalen Informationen abgedeckt.

Eine Besonderheit des Programmkonzeptes ergibt sich aus der geografischen Nähe des Ausstrahlungsgebietes zur Grenze zur Tschechischen Republik. Die baldige EU-Osterweiterung unter Teilnahme der Tschechischen Republik stellt hier eine besondere Kommunikationsanforderung dar. Die jahrzehntelange tote Grenze, Konflikte wie Temelin oder Benesdekrete haben im Mühlviertel die Grenze im wesentlich geringerem Masse überwinden lassen als etwa im Waldviertel.

Daher zeigen auch Organisationen, die grenzübergreifend arbeiten besonderes Interesse an einer Kommunikationsplattform. Besonders die EUREGIO (Unterstützungserklärung beiliegend) hat sich entsprechend geäußert.

Die Redaktion setzt – zum Teil zweisprachig – Inhalte auf, die sowohl für das Radio als auch das Internet verwertet werden. Gerade hier ist es wichtig mit dem audio on demand service der CBA der Flüchtigkeit des Mediums Radio die Kontinuität und Zeitunabhängigkeit des Mediums Internet zu ergänzen, wenn auch davon auszugehen ist, dass das Medium Internet im ländlichen Raum sich allein schon aufgrund infrastruktureller Benachteiligung noch nicht auf gleiche Weise durchgesetzt hat als in den Ballungszentren, ein Vorteil also quasi des „alten“ Mediums Radio.

Mit der jährlich stattfindenden Lehrredaktion (Konzept anbei) wird eine entsprechende journalistische Qualifikation der BeitragsgestalterInnen sichergestellt. Für diese gilt natürlich im besonderen Masse die in den Zugangsrichtlinien verankerten Grundsätze der Objektivität und der Unparteilichkeit.

Die vereinzelte Programmübernahme von Radio FRO dient in den ersten Monaten bis zum Programmstart dem kontinuierlichen Programmaufbau in einem professionell eingebetteten Rahmen. Beiträge der FRO-Redaktion und des Bildungs- und Kulturkanals von Linz werden auch nach dem Programmstart weiter durchgeschaltet, da das kulturelle Zusammenwachsen des Gebietes zwischen Freistadt und Linz ohnedies einen gemeinsamen Diskussionszusammenhang bzw. Programmformate nahe legt. Umgekehrt wird durch die Kooperation mit Radio FRO und dem Freien Radio Salzkammergut ermöglicht, lokale Themen von überregionaler Relevanz auch über die Grenzen des Mühlviertels zu tragen.

PROGRAMMSCHEMA

Um es den Hörern zu erleichtern sich im Programm zurechtzufinden, folgt dieses fixen Sendeschienen. Innerhalb dieser Sendeschienen werden verschiedene Fenster eingerichtet, die auf konkrete Themen bezogen sind. Dies ermöglicht es den ProgrammacherInnen ihre Beiträge gezielt zu platzieren und damit das Radio als attraktive Plattform zu verwenden. Weiters ergibt sich so für die HörerInnen ein klar nachvollziehbarer Programmablauf. Das Wochenschema kann an die Bedürfnisse der Programmmacher der einzelnen Sendeschienen angepasst werden. 

Zu den einzelnen Sendeschienen:

Bildungs- und Kulturkanal / Regionaler Wirtschaftskanal
Diverse bestehende lokale Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie regionale Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen der Regionalentwicklung, der Landiwrtschaft etc.  gestalten selbst regelmäßig Programme, oder beauftragen die Freier Rundfunk Freistadt GmbH mit der Umsetzung, zur Veröffentlichung und Verbreitung via Radio.

Die Nutzung ist an eine finanzielle Beteiligung an der Sendeaktivität gebunden. 

Redaktion / Grenzüberschreitende Projekte

Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH Redaktion erstellt den Rahmen, innerhalb dessen die verschiedenen Sendeschienen präsentiert werden und kümmert sich um Ankündigungen, Information und Senderbewerbung. Sie ist für das Sendelayout zuständig, durch das ein klares Image des Senders aufgebaut werden soll.

Offener Kanal und Freie Radiogruppen

Durch die Sendeschienen des Offenen Kanals und der Freien Radiogruppen soll der öffentliche Zugang (public access) zum Medium Radio gewährleistet werden. Die sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Themen- bzw. Interessensgebiete der einzelnen Programmacher gewährleisten ein vielfältiges, abwechslungsreiches Gesamtbild, das der vom Gesetz geforderten Meinungsvielfalt im Programm voll gerecht wird.

Besonderes Augenmerk (siehe Programmerstellung Punkt 8 ) liegt auf Minderheiten und Randgruppen wie z.B. fremdsprachige Gruppen, Homosexuelle, Behinderte etc.,

Kunst und Kultur, Frauen, DJ's, Experimentalradio (Internet), Unterhaltung, Musik, etc.

Musik

Die Sendeschiene Musik wird durch die Musikkoordination aufgesetzt. Diese weist die zur Begutachtung eingesandten CDs den jeweiligen Redaktionen zu und erstellt in Zusammenarbeit mit den Redaktionen Playlists, die entsprechend dem Musikformat von der Automatisation abgespielt werden.

programmauftrag

Der Programmauftrag gibt inhaltliche Vorgaben zum Programm der Freier Rundfunk Freistadt GmbH. Der Auftraggeber ist der Herausgeber, die Freier Rundfunk Freistadt GmbH. Der Programmauftrag richtet sich an die Geschäftsführung, die Programmkoordination und an die Redaktion.

Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH verpflichtet sich darin zu einem umfassenden Programm, das Information, Unterhaltung, Kunst und Kultur, sowie BürgerInnenbeteiligung und Lokalität beinhaltet. Es sollen künstlerische, geistige, politische und gesellschaftliche Strömungen aus dem regionalen Bereich reflektiert und damit ein Diskussionsforum über Radio geschaffen werden.

Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH verpflichtet sich, kein faschistisches, rassistisches oder frauenfeindliches Gedankengut zu verbreiten.

Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH erfüllt in ihrer Konzeption die Anforderungen von Meinungsvielfalt und Pluralität. Innenpluralität ist garantiert durch wechselnde ProgrammmacherInnen, wobei bevorzugt an Gruppen und Menschen, die in anderen Medien unterrepräsentiert sind Sendezeiten vergeben werden. Auch die Mitarbeit immer neuer Redaktionsmitglieder und die damit einhergehenden internen Diskussionen sind Garant für eine sich immer erneuernde Meinungsvielfalt.
Programmgrundsätze

Alle Programmelemente sind im Sinn der österreichischen Bundesverfassung und im Einklang mit der österreichischen Rechtsordnung zu gestalten. Die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information ist nur insoweit beschränkt als dies die geltenden Gesetze vorsehen. Vom Programmmachen ausgeschlossen sind politische Parteien und nicht anerkannte religiöse Gemeinschaften und Gruppen. Darüber hinaus sind unmittelbare Religionsausübung und kommerzielle Produktwerbung nicht gestattet.

1. Gesetzliche Bestimmungen
Für die Programmarbeit bei der Freier Rundfunk Freistadt GmbH sind die geltenden Bestimmungen des Mediengesetzes (BGBI. 314), das Regionalradiogesetz oder andere gesetzliche Bestimmungen gültig.

Bei der Sendungsgestaltung ist insbesondere der §4 Abs. 3-5 des Regionalradiogesetzes zu beachten. Es dürfen keine pornographischen oder gewaltverherrlichende Inhalte - keine Missachtung der Menschenwürde und Grundrechte anderer - Berichte und Informationen sind mit der gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen.

2. Sorgfalt:
Programmelemente von Sendungen müssen sachlich fundiert und konkrete Angaben enthalten. Gerüchte und eigene Spekulationen sind ausgeschlossen. Berichterstattungen und Sachanalysen müssen das Ergebnis einer gründlichen Recherche sein. Quellen sind ausnahmslos anzugeben. Durch Kürzungen und Schnitte sowie anderer gestalterischen Mittel darf es zu keiner inhaltlichen Verzerrung kommen. Satiren, Phantasie- und Sience-Fiction sowie diesen verwandte Programmformen sind von diesen Bestimmungen ausgenommen, wenn sie ausdrücklich auf ihren Satirecharakter am Ende der Sendung hinweisen.

Meinungskommentare sind Programmteile, die Äußerungen subjektiver und wertender Art enthalten. Der Meinungskommentator ist namentlich zu benennen. Es muss erwartet werden, dass die Meinung aufgrund zuverlässiger Quellen und Informationen gebildet wurde. Meinungskommentare sind von der Berichterstattung streng zu trennen. Sendungsübernahmen von anderen Radio- und Fernsehveranstaltern sind mit deren Einverständnis möglich, dabei muss grundsätzlich die Quelle angegeben werden.

3. Fairness
Ein Grundsatz bei der Sendegestaltung ist es, niemand auf Grund seiner Herkunft oder seines Geschlechtes zu diskriminieren.

Bei der Programmgestaltung ist vor allem darauf zu achten, dass in jedem Fall die Würde des Menschen gewahrt bleibt, dass die Privatsphäre des einzelnen nicht verletzt und dass generell dem Gebot fairer Vorgangsweisen entsprochen wird.

Heimliche Tonbandaufnahmen von Gesprächen zwischen Dritten, die nicht zur Kenntnisnahme Außenstehender bestimmt sind und nicht öffentlich geführt werden sind unzulässig. Es ist auch unzulässig, die von einem Gesprächspartner über sein Gespräch mit anderen Tonaufnahmen nicht beteiligten Personen bzw. der Öffentlichkeit zugänglich zu machen - außer, die am Gespräch beteiligten hätten dem ausdrücklich zugestimmt.

4. Nicht kommerziell

Die Sendungen  der Freier Rundfunk Freistadt GmbH entsprechen dem Grundsatz der Nichtkommerzialität. Werbung für wahlwerbende Gruppen ist unzulässig. Namensnennungen von Firmen oder bestimmten Produkten sind zu vermeiden. 

5. Verantwortung:
Der Sendeverantwortliche (Einzelperson, Gruppe, oder Redaktion) ist jeweils am Beginn oder am Ende der Sendung namentlich zu benennen. Die Gestaltung der Sendung in technischer Hinsicht hat bestmöglich zu erfolgen.

6. Ausnahmesituation

In Katastrophenfällen und Extremsituationen (z.B. bei Lebensbedrohung und Gesundheitsgefährdung) ist die Unterbrechung des Programms jederzeit möglich. Die Sendeverantwortlichen sind verpflichtet über die Ausnahmesituation die Hörer zu informieren oder aufzurufen.

Zugangsrichtlinien

Das Programm des Freien Rundfunk Freistadt besteht wie bereits erwähnt aus verschiedenen Sendeschienen (Offener Kanal, Freie Radiogruppen, Bildungs- und Kulturkanal, Redaktion). Im folgenden werden die Zugangsrichtlinien für die Sendungen, die im Rahmen des langfristigen Programmschemas ins Programm aufgenommen werden, festgelegt. Die Programmkoordination hat als Vorgabe für die Programmplatzvergabe diesen Katalog der Zugangsrichtlinien einzuhalten.

Zugangsrichtlinien für den Offenen Kanal

Der Offene Kanal gibt im Rahmen der gesetzlichen, technischen und zeitlichen Möglichkeiten Einzelpersonen, gesellschaftlichen Gruppen, sowie gemeinnützigen Organisationen und Institutionen die Gelegenheit zur Verbreitung eigener Sendebeiträge im Hörfunk.

Um im Rahmen des Offenen Kanals senden zu können, müssen folgende Richtlinien beachtet werden:

1.1. Der Offene Kanal steht prinzipiell jeder oben angeführten Einzelperson oder Gruppe bzw. Organisation zur Benutzung offen, die mit einem schriftlichen Antrag (siehe Anhang 9) Sendezeit beantragt. Dies muss mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Sendetermin geschehen. Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges entsprechend dem Sendezeitenwunsch bei der Freier Rundfunk Freistadt GmbH bearbeitet; im Zweifelsfall gilt das Schlangenprinzip.

1.2. Grundvoraussetzung für eine Sendeberechtigung im Offenen Kanal ist die Einhaltung der Programmgrundsätze. Diese müssen jedem/r ProgrammacherIn- in Form einer Erklärung zur Einhaltung der Programmgrundsätze (Sendevertrag), die unterschrieben werden muss- zur Kenntnis gebracht werden.

1.3. Bei Verstößen gegen die Gestaltungsrichtlinie kann die laufende Sendung von der Programmkoordination jederzeit unterbrochen werden

1.4. Hier Gesendetes steht in der Verantwortung der/des einzelnen SendegestalterIn, welche in jeder Sendung einmal genannt werden muss, (bei einer Gruppe braucht es einen Hauptverantwortlichen) und ist nicht als Meinung oder Richtung der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zu betrachten. Dahingehendes Abgeben von Verantwortlichkeiten in Bezug auf inhaltliche Mängel bzw. von strafrechtlichen und medienrechtlichen Folgen an die Freier Rundfunk Freistadt GmbH ist daher unmöglich.

1.5. Für die Programmerstellung sind die zeitlichen Vorgaben des langfristigen Programmschemas der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zu berücksichtigen.

1.6. Die Sendung der Beiträge erfolgt unentgeltlich. Für jedeN ProgrammmacherIn ist eine Mitgliedschaft beim Club Freier Rundfunk Freistadt (Radioabonnement) verpflichtend. (derzeit noch nicht gegründet)

2. Zugangsrichtlinien für Freie Radiogruppen

Als Freie Radiogruppen werden jene Gruppen, gemeinnützige Organisationen und Institution als auch Einzelpersonen bezeichnet, welche Sendungen in einem regelmäßigen Rhythmus gestalten. 

2.1. Um als Freie Radiogruppe anerkannt zu werden, müssen technische Qualifikationen nachgewiesen sein- d.h. die betroffenen ProgrammmacherInnen müssen zuvor schon im Offenen Kanal ihre Fähigkeiten, und die Einhaltung der Programmgrundsätze nachgewiesen haben, als auch den Besuch einer einschlägigen Ausbildungsmaßnahme nachweisen können.

2.2. Der fixe Sendeplatz wird befristet vergeben. Danach besteht kein Anspruch weiterhin einen Sendeplatz zur selben Zeit zugeteilt zu bekommen.

2.3. Die Zuweisung des Sendeplatzes erfolgt duch die Programmkoordination nach Abstimmung mit dem Programmschema und den zeitlichen Möglichkeiten der Radiogruppe. Der Anspruch auf eine bestimmte Sendezeit ist ausgeschlossen. 

2.4. Um einen fixen Sendeplatz zu erhalten, muss von der freien Radiogruppe ein schriftlicher Antrag an die Programmkoordination gestellt werden. Diese überprüft daraufhin im offenen Kanal gesendete Beiträge (oder einen vorproduzierten Beitrag) der Freien Radiogruppe. auf oben genannte Voraussetzungen und auf das Prinzip der Pluralität und Meinungsvielfalt und weist einen geeignetet Sendeplatz zu.

2.5. Bei Nichteinhaltung der Programmgrundsätze kann die Sendeerlaubnis jederzeit widerrufen werden. Die Kontrolle hierüber übernimmt die Programmkoordination.

2.6. Eine Sendeerlaubnis kann nach den Bestimmungen der Programmgrundsätze und des Sendezeitvertrages durch die Programmkoordination und durch die Geschäftsführung widerrufen werden.Im Streitfall kann die betroffene Radiogruppe den Verwaltungsausschuss anrufen, der gegenüber der Programmkoordination weisungsbefugt ist. 

2.7. Nimmt eine freie Radiogruppe die reservierte Sendezeit nicht in Anspruch, hat sie die Programmkoordination spätestens drei Tage vorher darüber zu informieren. Wird dies öfter als einmal verabsäumt, kann der Freien Radiogruppe für die folgenden zwei Monate die Sendeerlaubnis in diesem Bereich entzogen werden. Dies gilt ebenfalls bei mehrmaliger Unpünktlichkeit, den Sendetermin betreffend.

2.8. Für die Programmerstellung sind die zeitlichen Vorgaben des langfristigen Programmschemas der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zu beachten.

2.9. Die Sendung der Beiträge erfolgt unentgeltlich, für jedeN ProgrammmacherIn ist eine Mitgliedschaft beim Club Freier Rundfunk Freistadt (Radioabonnement) verpflichtend. (derzeit noch nicht gegründet)

3. Zugangsrichtlinien für den Bildungs- und Kulturkanal / Regionaler Wirtschaftskanal:

Im Kultur- und Bildungskanal können Gesellschafter und Partner der Freier Rundfunk Freistadt GmbH (vertraglich geregelt) ihre Programmbeiträge senden. Die Nutzung der in diesem Bereich reservierten Sendezeit setzt eine Kostenbeteiligung für die Infrastrukturnutzung voraus. 

3.1. Grundvoraussetzung für Sendungen ist wiederum die Erfüllung der Programmgrundsätze

3.2. Sendezeit darf ohne Genehmigung der Geschäftsführung nicht an Dritte weiterverkauft werden
3.3. Die Zuweisung des Sendeplatzes erfolgt duch die Geschäftsführung nach Abstimmung mit dem Programmschema. Der Anspruch auf eine bestimmte Sendezeit ist ausgeschlossen.
3.4. Für die Programmerstellung sind die zeitlichen Vorgaben des langfristigen Programmschemas der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zu berücksichtigen.

4. Zugangsrichtlinien für die Redaktion:

Als Redaktion wird eine MitarbeiterInnengruppe bezeichnet, die themenbezogene Sendungen in einem regelmäßigen Rhythmus gestaltet. Die Redaktion wird von der Freier Rundfunk Freistadt GmbH als Herausgeber eingesetzt und ist ihm gegenüber verantwortlich. Neben den Sonderprogrammen zu Programmprojekten ist die grenzüberschreitende Redaktion  eine Redaktion im Sinne dieser Richtlinien.
4.1. Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH Redaktion erstellt den Rahmen, innerhalb dessen die Sendeschienen präsentiert werden und kümmert sich um Ankündigungen, Information und Senderbewerbung

4.2. Grundvoraussetzung für redaktionelle Sendungen ist die Erfüllung der Programmgrundsätze

4.3. Beiträge zu Redaktionssendungen sind ihrer Art nach zu kennzeichnen (Bericht, Reportage, Sachanalyse, Kommentar, Meinungskommentar), ferner soll der/die verantwortliche RedakteurIn namentlich benannt werden. Nicht gekennzeichnete Beiträge entstammen der Gestaltungsfreiheit der gesamten Redaktion, die für jede Redaktionssendung zumindest einmal namentlich zu nennen ist. Es gelten die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit.

Die Freier Rundfunk Freistadt GmbH garantiert als Herausgeber. 

4.4. Für die Programmerstellung sind die zeitlichen Vorgaben des langfristigen Programmschemas der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zu berücksichtigen

Programmerstellung

Hier werden die Grundsätze zur Programmerstellung erläutert.

1. Mindestens 4o% der gesamten Sendezeit sind für die Bereiche Offener Kanal und Freie Radiogruppen freizuhalten.

2. Wird ein gewidmeter Sendeplatz nicht entsprechend belegt, kann er kurzfristig anderweitig vergeben werden 
3. Die Sendezeiten in den Bereichen des Offenen Kanals und der Freien Radiogruppen werden nur von der Programmkoordination direkt an die Programmmacher vergeben. Sie dürfen weder an Dritte weitergegeben, noch verkauft werden.
4. Sendezeiten im Bereich des Bildungs- und Kulturkanals / Regionaler Wirtschaftskanal können nur bzw. nur mit Genehmigung der Geschäftsführung an Gesellschafter und Partner der Freier Rundfunk Freistadt GmbH verkauft werden.

5. Die Erstellung des Programms der Freier Rundfunk Freistadt GmbH hat im Rahmen des Programmschemas zu erfolgen. Änderungen, die das Gesamtkonzept des Programmschemas betreffen müssen von der Generalversammlung der Freier Rundfunk Freistadt GmbH mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen werden.

6. Bei der Programmerstellung ist darauf zu achten, dass die verschiedenen Programmbereiche der Freier Rundfunk Freistadt GmbH entsprechend dem langfristigen Programmschema behandelt werden.

7. Die Programmerstellung hat besonders Minderheitengruppen und Minderheitenthemen zu fördern

8. Die Programmerstellung hat besonders die regionalen bzw. lokalen Bezüge im Freien Rundfunk Freistadt zu fördern

9. Wortsendungen ist gegenüber Musiksendungen im Streitfall der Vorrang zu geben

10. Mindestens 25% der gesendeten Musik muss nach Maßgabe der Möglichkeiten von einheimischen Interpreten stammen

11. Programme, deren Aktualität oder Nachrichtenwert als sehr hoch einzuschätzen ist, können auch außerhalb der, durch den Sendeplan vorgegebenen, Zeiten gesendet werden.

12. Bei der Erstellung des Programms ist davon auszugehen, dass zu bestimmten Tageszeiten jeweils nur gewisse Teile des Publikums erreichbar sind. Es ist somit auf die Lebens- und Arbeitsrhythmen der HörerInnen und der daraus resultierenden zeitlichen Hörgewohnheiten Rücksicht zu nehmen 

13. Durch die Programmerstellung ist anzustreben, dass die Gesamtheit des Programms der Freier Rundfunk Freistadt GmbH dem Prinzip der Pluralität genügt. Die programmerstellenden Gremien haben Sorge zu tragen, dass Sendungen mit konträren Inhalten, zu gleichen Themen, in der Programmerstellung in angemessener Form berücksichtigt werden.  Die Programmkoordination ist diesbezüglich der Geschäftsführung bzw. dem Verwaltungsausschuss und der Gesellschafterversammlung verantwortlich.

Programmkompetenzen

Für die Regelung der Programmerstellung und des Programmzugangs werden von der Freier Rundfunk Freistadt GmbH folgende Kompetenzen vergeben. Den TrägerInnen dieser Kompetenzen obliegt die Kontrolle, praktische Planung und Regelung der Richtlinien, die in den Gestaltungsgrundsätzen, den Richtlinien zur Programmerstellung und in den Redaktionsstatuten festgehalten werden.

GENERALVERSAMMLUNG:

Gemäß IX., 1.1 GV sind die allgemeinen Richtlinien für die Programmgestaltung, Programmerstellung, Programmkoordination und den Programmzugang mit 2/3 - Mehrheit von der Gesellschafterversammlung zu genehmigen.

VERWALTUNGSAUSSCHUSS:

Der Verwaltungsausschuss hat das zumindest jährlich zu erstellende Programm und Sendeschema gem. IX, 1.4 zu genehmigen.

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Die Geschäftsführung erstellt die allgemeinen Richtlinien für die Programm-gestaltung, Programmerstellung, Programmkoordination und den Programmzugang, Vorbereitung von und Bestellung des/der Programmverantwortlichen (Programmkoordination) vgl. IX, 1.15 GV. Sie ist für die Partnerschaften im Rahmen des Bildungs- und Kulturkanals zuständig.

PROGRAMMKOORDINATION:

Sie ist für die Vergabe der Sendezeiten im Bereich des Offenen Kanals und der Freien Radiogruppen zuständig - d.h. sie stellt Kontakte zu den Programmmachern her, weist Neueinsteiger ein und organisiert bzw. leistet notwendige Hilfestellung. Ferner obliegt ihr die Programmkontrollkompetenz über alle im Freien Rundfunk Freistadt gesendeten Beiträge. Werden Programmgrundsätze missachtet, kann sie Sendungen jederzeit unterbrechen bzw. Sendereihen absetzen.

GRUNDLAGEN FÜR DAS PROGRAMM
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